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Diese Instruktion tritt zum 1. September 2018 in Kraft.

München, den 18. Juli 2018

Reinhard Kardinal Marx

Erzbischof von München und Freising

124.	 �Ergänzende Regelungen zur Priesterbesoldungsordnung 
(PrBesO)

Die ergänzende Regelung zu Art. 10 Dienstwohnung der PrBesO wird mit Wir-
kung vom 1. Januar 2018 wie folgt geändert:

Art. 10 findet auch Anwendung bei Priestern, die außerhalb der Pfarrseelsorge 
eingesetzt werden und die eine durch die Erzdiözese zugewiesene Dienstwoh-
nung nutzen.

Die Priester tragen neben den Betriebskosten gemäß der Betriebskostenver-
ordnung in der jeweiligen Fassung die Kosten für Heizung, Strom, Schönheits-
reparaturen, Kleinreparaturen usw. für die privat genutzten Räume.

Neben der Ausgleichszulage für den geldwerten Vorteil der Dienstwohnung 
wird ein Nebenkostenzuschuss in Höhe des Differenzbetrages zwischen den 
tatsächlich anfallenden Betriebskosten und den nach der jeweiligen diözesanen 
Regelung ermittelten Nebenkostensätzen gewährt (zuletzt veröffentlicht im 
Amtsblatt Nr. 20 vom 27. Oktober 2005, Nr. 216. Punkt 1., S. 527).

Nach Zuweisung der Dienstwohnung sind vom jeweiligen Priester zeitnah die 
einschlägigen Unterlagen (Grundrissplan der Dienstwohnung mit Kennzeich-
nung der privat, dienstlich oder anderweitig genutzten Räume; Objekt
erhebungsbogen) an die Abteilung Priester im Erzbischöflichen Ordinariat 
schriftlich zu melden.

München, den 10. Juli 2018

Reinhard Kardinal Marx

Erzbischof von München und Freising


